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einer »juristischen Expertenebene«. Tatsächlich hat den H der
Appell der Norm erreicht. Er hat das Zivilrecht aber falsch ange-
wendet. Das ist ein Irrtum über das Recht und kein Irrtum mehr,
der einem Irrtum über tatsächliche Umstände gleichzustellen
wäre. Hier ist wegen des Irrtums außerhalb der Parallelwertung
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THEMATIK Räuberischer Diebstahl durch ein absichtslos-doloses Gehilfenwerkzeug, Täterschaft und Teilnahme
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Wahndelikt und untauglichem Versuch

SCHWIERIGKEITSGRAD Durchschnittliche Examensklausur/Durchschnittliche Fortgeschrittenenhausarbeit
BEARBEITUNGSZEIT 5 Stunden

� SACHVERHALT
Fridolin (F), Diener des Grafen von Savern (S), ist heimlich verliebt in dessen Frau, Gräfin Kuni-
gunde (K), würde aber aus Loyalität zu seinem Herrn niemals mit dieser »anbändeln«. Weil K ihn
aufgrund seiner Ergebenheit vor der übrigen Dienerschaft bevorzugt, zieht F sich den Hass und die
Eifersucht des Dieners Robert (R) zu. R berichtet dem S, der, wie R weiß, rasend eifersüchtig ist,
F wolle die K verführen. Wie von R geplant, beschließt S sofort, den F umbringen zu lassen. Um
sich nicht selbst »die Hände schmutzig machen« zu müssen, beschließt S auf einen entsprechenden
Rat des R hin, einen anderen mit der Tatausführung zu beauftragen. Indem er einen Vorschlag des
R umsetzt, reitet S zu der nahe gelegenen, ihm gehörenden Großschmiede, wo sich eine Esse und
mehrere große Eisenhämmer zur Bearbeitung des Eisens befinden. Er befiehlt dem Eisengießer Erik
(E), den ersten, der zu ihm (E) mit den Worten »Hast du befolgt des Herren Wort?« komme, in
die Esse zu werfen. E, eine rohe, entmenschte Gestalt, ist sofort einverstanden. Er freut sich darüber,
»einmal einen Menschen braten zu sehen«. Alle Beteiligten gehen dabei davon aus, dass ein Mensch
ein »Bad« in der Esse unmöglich überleben könne.

Nun befiehlt S dem R, ihm F zu bringen, was dieser tut. S gibt F den Befehl, sofort zu den
Eisenhämmern zu gehen und die Eisengießer zu fragen, ob sie sein Wort befolgt hätten. Nichts
ahnend macht F sich auf den Weg. Unterwegs hält er zum einem längeren Gebet in einer Kapelle.
Als er sich gerade wieder vom Beten erhebt, bemerkt F seinen alten Schulfreund Volkmar (V), der
den Opferstock knackt und das dadurch erlangte Kleingeld in einen mitgebrachten Beutel steckt.
In diesem Moment taucht der Priester Benedikt (B) auf und erkennt die Situation. V versucht mit
der Beute zu fliehen, wird aber von B gestellt. Auf einen hilfesuchenden Blick des V hin schlägt F,
ganz im Sinne des V, den B mit einem wuchtigen Faustschlag an die Schläfe nieder, um V das
Entkommen mit der Beute zu ermöglichen. Eigene Interessen verfolgt F bei seinem Schlag nicht.
V kann mit der Beute entkommen.

Unterdessen hat sich auch R auf den Weg zur Schmiede gemacht. Er ist überzeugt, F müsse
aufgrund der verstrichenen Zeit längst tot sein und kann es nicht abwarten, S von dem »Erfolg« zu
berichten. An der Schmiede angekommen, fragt er E, ob dieser den ihm erteilten Auftrag erledigt
habe. E, der weder F noch R kennt, wirft R in vermeintlicher Erfüllung des ihm gegebenen Befehls
sofort in die Esse. Wie durch ein Wunder kann sich R jedoch geistesgegenwärtig am Rand festhalten
und wieder herausziehen. Er überlebt mit schweren Verbrennungen an den Beinen. E flieht, wird
später aber gefasst. F kommt später seinem Auftrag gemäß zur Schmiede. Als er den schwer verletz-
ten R sieht und ihm andere Arbeiter das Geschehene erzählen, durchschaut er das Komplott.
Daraufhin werden auch S, R und V gefasst und angeklagt.

Im Ermittlungsverfahren gegen S wird dessen Ehefrau K als Zeugin vernommen. Aus Liebe zu
S lügt K und behauptet, sie sei am Tattage die ganze Zeit über mit S zusammen gewesen und S
habe mit den Geschehnissen bei den Eisenhämmern nichts zu tun, verwickelt sich aber in Wider-

* Der Autor Dehne-Niemann ist Wiss. Mitarbeiter am Alfred-Weber-Institut der Universität Heidelberg, der Autor Weber Rechtsreferendar
in Landau (Pfalz).

** Der Schillers Ballade »Der Gang nach dem Eisenhammer« nachgebildete Sachverhalt wurde im Sommersemester 2008 im Examensklausu-
renkurs der Universität Heidelberg gestellt. Die nachfolgende Lösung stellt keine klassische Lösungsskizze dar, sondern gibt wieder, wie
sich die Verfasser die Falllösung vorstellen. Der Beitrag hält einerseits Unproblematisches bewusst äußerst knapp (Urteilsstil), stellt aber
andererseits die Probleme aus didaktischen und aus Gründen der Wissensvermittlung bisweilen weit ausführlicher dar, als dies selbst
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in der Laiensphäre – obwohl H dadurch den natürlichen Sinnge-
halt nicht erkennen kann – ein Verbotsirrtum gemäß § 17 StGB
anzunehmen, bei dem noch zu prüfen ist, ob dieser für H nicht
vermeidbar war, und deshalb ggf. nur eine Strafmilderung gem.
§§ 17 S. 2, 49 I StGB in Betracht kommt.
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sprüche. Der übereifrige, gerade erst dem Referendariat entwachsene und deshalb unerfahrene
Staatsanwalt Arnold (A) glaubt K nicht und setzt sie gehörig unter Druck, indem er die K am Ende
der Vernehmung auf ihre Aussage vereidigt. K, die den Staatsanwalt A für zur Eidesabnahme
zuständig hält und einen Meineid zu leisten glaubt, beeidet daraufhin ihre Aussage.

Wie haben sich S, E, R, V, F und K strafbar gemacht?

� LÖSUNGSHINWEISE

A. DAS GESCHEHEN IN DER KAPELLE
Opferstock als

Schutzvorrichtung
I. Indem V das Geld in den mitgebrachten Beutel gesteckt hat, hat einen vollendeten Diebstahl
gemäß § 242 StGB begangen. Ein besonders schwerer Fall nach § 243 I Nr. 4 StGB scheidet aus,
da Opferstöcke nicht unmittelbar der Religionsausübung dienen (was für Gottesdienstwidmung
etc. erforderlich wäre; Schönke/Schröder/Eser StGB, 27. Aufl. 2006, § 243 Rn. 34; Lackner/Kühl
StGB, 26. Aufl. 2007, § 243 Rn. 19). Beim Opferstock handelt es sich aber um eine Schutzvorrich-
tung i.S.d. § 243 I Nr. 2 StGB, die V durch das »Knacken« überwunden hat.

II. Mittäter eines Raubes gemäß §§ 249, 25 II StGB neben dem Gewalt anwendenden F kann V
nicht gewesen sein, weil die Wegnahme des Geldes mit dem Einstecken bereits vollendet war
(Enklaventheorie; vgl. Lackner/Kühl a.a.O. § 242 Rn. 16), F mithin die Gewalt nicht zum Zwecke
der Wegnahme eingesetzt hat (Finalzusammenhang). Aus demselben Grund entfällt mittäterschaftli-
che Begehung eines Diebstahls.

III. Indem er den B niederschlug, hat sich F gemäß §§ 223, 224 I Nr. 5 StGB strafbar gemacht,
denn der wuchtige Faustschlag gegen die Schläfe stellte eine Handlung dar, die nach den konkreten
Umständen objektiv geeignet ist, das Leben des B in Gefahr zu bringen (vgl. Schönke/Schröder/
Stree a.a.O. § 224 Rn. 12; zur im Text angewandten Definition Küper Strafrecht BT, 7. Aufl. 2008,
S. 63). Hierzu in Tateinheit, § 52 StGB, steht die Nötigung, § 240 StGB, die F begangen hat,
indem er durch das Niederschlagen den B zwang, das Entkommen des V mitsamt der Beute zu
dulden.

IV. Strafbarkeit des F gemäß § 252 StGB dadurch, dass F den B niederschlug
Drittbesitzerhaltungsabsicht Möglicherweise hat sich F wegen räuberischen Diebstahls strafbar gemacht, indem er den B nieder-

geschlagen und somit Personengewalt angewandt hat. Problematisch ist, ob F von B bei einem
Diebstahl betroffen wurde, den F selbst hat den Diebstahl nicht täterschaftlich begangen. Streitig
ist, ob nur Täter oder auch Teilnehmer der Vortat bei einem Diebstahl betroffen sein können.
Selbst wenn man hier sukzessive Diebstahlsbeihilfe des F annähme (dazu unten VIII.), käme es
gleichwohl – jedenfalls im Ergebnis – nicht auf den Meinungsstreit an, denn F, der nur dem V
den Beutebesitz sichern wollte, handelte nicht in der Absicht, sich im Besitz des gestohlenen
Gutes zu erhalten. Die bei F vorliegende Drittbesitzerhaltungsabsicht reicht für § 252 StGB nicht
aus (anders bei §§ 242, 249 StGB, bei denen seit 1998 auch die Drittzueignungsabsicht subjektiv
tatbestandsmäßig ist!). Daher ist in Bezug auf F der subjektive Tatbestand des § 252 StGB nicht
erfüllt. F kann daher nicht Täter des § 252 StGB sein.

V. Strafbarkeit des F gemäß §§ 252, 27 StGB dadurch, dass F den B niederschlug
Da F nicht Täter eines räuberischen Diebstahls sein kann, stellt sich die Frage nach einer Teilnah-
mestrafbarkeit. Die insofern allein in Betracht kommende Beihilfe zum räuberischen Diebstahl setzt
einen ebensolchen als beihilfefähige Haupttat voraus. Daher müsste V einen räuberischen Diebstahl
tatbestandsmäßig und rechtswidrig sowie in teilnahmefähiger, also seinerseits täterschaftlicher Weise
begangen haben.

Also:

VI. Strafbarkeit des V gemäß § 252 StGB dadurch, dass F den B auf einen Blick des V
hin niederschlug

1. V ist als Diebstahlsvortäter von B bei einem Diebstahl auf frischer Tat betroffen worden.
2. Allerdings hat nicht F selbst, sondern V den B niedergeschlagen und damit Gewalt angewandt.
Täter des § 252 kann V also nur sein, wenn ihm das Handeln des F zugerechnet werden kann
(verkannt von BGH StV 1991, 349). In Erwägung zu ziehen sind die Zurechnungsfiguren der
Mittäterschaft sowie der mittelbaren Täterschaft.

Problematik der
Zurechnung

Das Rechtsproblem bestand also darin, dass die Tathandlung des § 252 StGB (Gewaltanwen-
dung des F) und die Selbstbesitzerhaltungsabsicht (hier: des V) auf unterschiedliche Personen »ver-
teilt liegen«. Die Problematik der Zurechnung existiert allein deshalb, weil die Drittbesitzerhaltungs-
absicht in § 252 nicht (subjektiv) tatbestandsmäßig ist.
a) Mittäterschaftliche Zurechnung der Gewaltanwendung als Gewalt i.S.d. § 252 via § 25 II
StGB scheitert erstens am Fehlen eines im Wegnahmezeitpunkt vorliegenden gemeinsamen Tat-

12/2009 869




